
Das Schienennetz der Rhätischen
Bahn (RhB) weist 375 km Länge auf,
das von SBB und Matterhorn Gotthard
Bahn je 19 km. Alle drei Bahnen ha-
ben für ihr Netz einen Lärmkataster
erstellt. Entlang der RhB-Linien sind
bei rund 450 Gebäuden Grenzwert-
überschreitungen zu verzeichnen, da-
von rund 50 Alarmwerte. Die Lärm-
sanierung wird in zwei Prioritäten
unterteilt:

Rollmaterialsanierung mit Frist bis 
im Jahr 2010
Bauliche Massnahmen (Lärm-
schutzwände / Schallschutzfen-
ster) mit Frist bis im Jahr 2015.
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Die Lärmschutz-Verordnung sieht für
die Beurteilung der Landesflughäfen,
Regionalflugplätze und Flugfelder Be-
lastungsgrenzwerte vor. Bei Helikop-
terflugplätzen ist zusätzlich zum Mittel-
ungspegel der mittlere maximale
Lärmpegel zur Beurteilung beizuzie-
hen. Eine Pegelkorrektur für die Lästig-
keit des Lärms ist bei über 15'000
Flugbewegungen im Jahr einzuführen.
Dieser Wert wird nur in Samedan über-
schritten. Lärmimmissionen auf be-
wohnte Gebiete sind lokal stark be-
schränkt auf Start- und Landeplätze.

Regionalflugplatz Samedan

Für den Flugplatz Samedan wurde
durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt
(BAZL) ein Lärmkataster erstellt. Im
Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt hat
das BAZL die Flugbewegungen für
Samedan auf 25'000 festgelegt.

Helikopterflüge

In Graubünden befinden sich vier Heli-
kopterbasen, von denen die Flugbewe-
gungen ausgehen. Es sind dies: San
Vittore, Samedan, Untervaz und Tava-
nasa   (Domat-Ems   Ende   2003   ge-
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schlossen). Für diese Heliports wur-
den durch das BAZL Lärmkataster
erstellt. Bei der Erteilung einer Bewilli-
gung für Landeplätze erfolgt eine
Beschränkung der zulässigen Flugbe-
wegungen unter anderem basierend
auf einer lärmtechnischen Beurteilung.




